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§ 8 TGFG
 TGFG - Gesundheitsfondsgesetz - TGFG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.10.2024

Der Fonds kann gemeinsam mit den Trägern der Sozialversicherung Projekte 1nanzieren, die im Landes-

Zielsteuerungsübereinkommen vereinbart sind. Dazu zählen Projekte der Integrierten Versorgung (insbesondere die

Versorgung von Patienten mit Diabetes, Schlaganfall, koronaren Herzkrankheiten und nephrologischen Erkrankungen

sowie das Entlassungsmanagement), Projekte, die Leistungsverschiebungen zwischen dem intra- und dem

extramuralen Bereich zur Folge haben, sowie Projekte zur sektorenübergreifenden Finanzierung des ambulanten

Bereichs, insbesondere zum Aufbau der Primärversorgung.
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